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wahr sein, die wahre Untersuchung ist die entfaltete 
Wahrheit, deren auseinandergestreut© Glieder sich im 
Resultat ssusaimnenfassen, " *

Daraus abgeleitet sind di© Anforderungen an die gewissen
hafte Dokument!erung der Beweiszatttelslcherung, um den Weg 
der Beweisführung nachprüfbar zu machen.'

Es kommt darauf an, die Zusammenhänge und Beziehungen 
zwischen Spuren, Spurentrögor und Spuronursache bzw. -Ver
ursacher zu fixieren. Di© Widerspiegelungen von Ursaohe- 
Wirkung-Zusararaanhängen müssen aus der Dokumentation taarvor- 
gehen.

Di© beweiskräftige Dokumentierung ist di© entscheidend© Be
dingung für di© Erhaltung der Beweiskraft aufgefundener Be
weismittel. Wenn bei der Beweismittelaioherung, wie be
schrieben, ©ine Isolierung des Beweismittels aus seinem na
türlichen Zusammenhang mit anderen Erscheinungen d«r ob
jektiven Umwelt erfolgt, ist es Aufgabe der Dokumentierung, 
gerade dies© "Vermittlungen" bezüglich Person, Raum, Zeit 
und Umständen festzuhalten.

Dl© exakte Beschreibung des Beweismittels, des Auffindungs
ortes und des Zustandes, in dom es gesichert wurde, erraög- 
licht

- di© Beweisführung ln der geforderten Qualität, indem 
bewiesen wird, daß der später in die Beweisführung ain- 
bezogenc Gegenstand tatsächlich clor bei der Körper- und 
Sachdurchsuchung gefunden© ist,

- den Nachweis der Unversehrtheit dös Beweismittels zum 
späteren Zeitpunkt,
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